
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/7/2 88/10/0166
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1990

Index

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §66 Abs6 idF 1987/576;

Rechtssatz

Für das Ausmaß des Eingri6es in fremdes Eigentum ist nicht ausschließlich die Länge des in Anspruch genommenen

Weges ausschlaggebend.
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